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F R A G E B O G E N 

BENUTZUNGSRECHT FÜR 
TV/RUNDFUNK/KINO/ONLINE/SONSTIGE – W E R B U N G

Vielen lieben Dank für Ihr Interesse an unseren Werken. Um Ihnen ein vorbehaltliches sowie auf Sie zugeschnittenes Angebot erstellen zu können, bitten wir Sie die nachstehenden Fragen so gut wie möglich zu beantworten.

Am Ende des Fragebogens finden Sie eine kurze „Allgemeine Information“ zur genaueren Erklärung.
STEP BY STEP – vorab Information:

->
Unsere Angebote gelten immer unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Originalrechteinhaber!

-> 
Erst wenn Sie sich ausdrücklich mit unserem vorbehaltlichen Angebot als einverstanden erklärt haben, 
 
können wir mit der Anfrage an die Originalrechteinhaber starten!

  -> 
Die offizielle Genehmigung kann nur von den „Erschaffern“ (Komponist/Autor) des jeweiligen
           Musikwerkes erteilt werden. Wir können deshalb nur Schätzungen über die Dauer und über die Chance
           einer positiven Rechteklärung abgeben.

1. Angaben über das zu verwendende Musikwerk

a) Titel:      
b) Komponist/Textdichter (ggf. Bearbeiter):      
c) Verlag(e):      
Im Falle eines nicht 100%ig alleinigen Copyrights - wurde bereits mit dem (den) Co-Verlag(en) Kontakt aufgenommen?    FORMCHECKBOX 
 ja     FORMCHECKBOX 
 nein
d) Angaben über die zu verwendende Aufnahme:


  FORMCHECKBOX 
  „Original“

-> Im Falle der Verwendung einer bereits bestehenden Aufnahme:

 
1) Interpret/Künstler:      
 

2) Masterrechteinhaber (Label/Plattenfirma):      
 

3) sowie Titel der CD:      
(sofern eine bestehende Aufnahme verwendet werden soll, müssen Sie parallel hierzu noch die Masterrechte bei der 

jeweiligen Plattenfirma anfragen!)

-> Wurden die Masterrechte bzw. Leistungsschutzrechte bereits bei der Plattenfirma eingeholt oder
    stehen Sie bereits in Verhandlung:

 FORMCHECKBOX 
 ja, die Masterrechte wurden bereits geklärt und wurden für €       oder CHF       genehmigt

 FORMCHECKBOX 
 ja, wir stehen bereits mit der Plattenfirma in Verhandlung

 FORMCHECKBOX 
 nein, wir haben die Plattenfirma noch nicht kontaktiert


 
 FORMCHECKBOX 
 Neueinspielung




-> Im Falle der Verwendung einer Neueinspielung:




1)   FORMCHECKBOX 
 1:1 Cover (Achtung! Keine Sound-a-likes)      
 


2)   FORMCHECKBOX 
 Bearbeitung      

- in welcher Form soll das Werk bearbeitet werden? Bitte bearbeitete Version bzw. den eventuellen
neuen Text sowie eine englische Rückübersetzung (es sei denn Sie nutzen lediglich einen Titel aus unserem deutschsprachigen Repertoire) als Anlage beifügen.

2. Verwendung des Musikwerkes für folgende Werbung

a)
Produkt:      
b) Produktbeschreibung:       

3. Art der Verwendung des Musikwerkes 

a) wie oft soll der Musiktitel im Spot verwendet werden:      
b) in welcher jeweiligen Länge:       in Sekunden
c) 
 FORMCHECKBOX 
 visuell   oder    FORMCHECKBOX 
 background
4. Art der Werbung


 FORMCHECKBOX 

TV-Werbung

Spotlänge:       in Sekunden

TV-Sender:      
Anzahl der jeweiligen Schaltungen:      
· Schaltpläne, wenn vorhanden, bitte beilegen.


 FORMCHECKBOX 

Rundfunk-Werbung

Spotlänge:       in Sekunden

Rundfunksender:      
Anzahl der jeweiligen Schaltungen:      
· Schaltpläne, wenn vorhanden, bitte beilegen.


 FORMCHECKBOX 

Kino-Werbung 



    Spotlänge:       in Sekunden

Kinosäle:      
Anzahl der jeweiligen Schaltungen:      
· Schaltpläne, wenn vorhanden, bitte beilegen.


 FORMCHECKBOX 

sonstige Werbung (Internet, Messe, Telefonwarteschleife, Give Aways etc.):      
· bitte alle vorhandenen Informationen beilegen.

5. Vertragszeitraum:      
6. Vertragsgebiet:      
7. Gesamt Brutto-Mediabudget des Werbepots in €:       oder 

in CHF:       -> im Falle einer Anfrage aus der Schweiz
(Das Brutto-Mediabudget ist die Summe der an die jeweiligen Werbeträger für die jeweiligen Schaltungen des / der Werbespots zu
leistenden Entgelte ohne die gesetzliche Werbesteuer und ohne Abzug von Mengenrabatten, Kundenrabatten oder anderen
Sonderkonditionen. Kostenlose Schaltungen [sog. 0,00-Schaltungen] sind dem Brutto-Mediabudget in Höhe des jeweiligen Brutto-
Listenpreises des betreffenden Senders hinzuzurechnen.)

8. Das Storyboard (auch in Englisch, es sei denn Sie nutzen lediglich einen Titel aus unserem deutschsprachigen Repertoire)  
    ist bei Retournierung dieses Fragebogens - spätestens jedoch bei Angebotsbestätigung - beizulegen!

     
9. Name, Anschrift, Telefonnummer und Emailadresse des Lizenznehmers:
     
10. Sonstiges:      
Ort, Datum:      ,      
Mit der Übersendung des Formulars an uns wird keinerlei Vertragsbeziehung zwischen Ihnen und uns begründet. Das bedeutet insbesondere, dass Sie zur Verwendung eines bei uns verlegten Werkes erst dann berechtigt sind, wenn und soweit wir auf Ihre Anfrage hin eine entsprechende Lizenz erteilen.

Allgemeine Information

Sobald Sie Bild und Ton miteinander verbinden, handelt es sich um eine Synchronisation die bei der Verwendung von geschützten Musikwerken in z.B. Werbekampagnen (z.B. TV- Radio-, Kino-, Online- Werbung) oder sonstiger kommerziellen Auswertungen, eine Rechteklärung erfordert. Hierzu ist der Erwerb verschiedener Rechte notwendig, denn derartige Verwendungen stellen eine neue Werkeverbindung dar, die unter das Urheberpersönlichkeitsrecht fallen und entsprechend von den Rechteinhabern VOR einer Nutzung zu genehmigen sind.

Die Musikverlage vergeben das Nutzungsrecht (auch Werknutzungsrecht, Herstellungsrecht, „Synchronisation Right“) und vertreten damit die Interessen und Ansprüche der Urheber. Dieses Recht ist in jedem Fall vor einer Verwendung von den Berechtigten einzuholen, d.h. die Urheber müssen in jedem Einzelfall bezüglich der Genehmigung über ihren Verlag angefragt werden, um die Einräumung der Nutzungsrechte am Musikwerk zu erteilen.

Wird zusätzliche eine Originaltonträgeraufnahme (CD, DVD, Musikvideo etc.) verwendet, berührt dies neben dem Urheberrecht (Copyright) außerdem die sogenannten Leistungsschutzrechte (auch Künstlerleistungsschutzrecht, „Master Right“), die im Namen des jeweiligen Künstlers in der Regel von den Schallplattenfirmen wahrgenommen werden. Sollte das Musikwerk nachgespielt werden, d.h. wird eine Originaltonträgeraufnahme nicht verwendet, ist der Erwerb dieses Rechts nicht relevant. Wie sicher bekannt ist, sind die Interpreten geschützter Musikwerke in vielen Fällen nicht mit den Urhebern dieser Werke identisch. Deshalb ist das Clearing der Rechte bei Verwendung einer Originalaufnahme über die entsprechende Schallplattenfirma unerlässlich. 

Das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht sowie das Aufführungsrecht sind von der jeweiligen Verwertungsgesellschaften (GEMA, AKM/AUME, SUISA) zu erwerben. Die Wahrnehmung dieser Rechte wurde von den Urhebern bzw. durch die sie vertretenden Verlage über den sogenannten Berechtigungsvertrag an die jeweilige Verwertungsgesellschaft übertragen.

Kurz zusammengefasst:

zu klären ist das

URHEBERRECHT -> Rechte der Komponisten, Textautoren mit dem (den) Musikverlage(n)

weiters bei der Verwendung einer Originalaufnahme das

LEISTUNGSSCHUTZRECHT -> Rechte der Künstler/Interpreten mit der Tonträgerfirma/Plattenfirma

Kontaktaufnahme mit der jeweiligen 

VERWERTUNGSGESELLSCHAFT
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